
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Garderie-Schule und den After School Club 

 
 
R.U.F. ist Träger der Nachmittagsbetreuung Schule in Zusammenarbeit mit der Elternvereinigung 
für mehrere Gruppen mit ungefähr 25 Kindern pro Gruppe. Alle Klassen werden beim Essen, bei 
den Hausaufgaben und beim freien Spiel von 2 bis 3 erfahrenen Betreuern pro Gruppe begleitet. 
Hinzu kommen Gruppen übergreifende Angebote und wechselnde Projekte. 
 
Voraussetzung für die Garderie/After School Club ist die Bereitstellung geeigneter 
Betreuungsräume. 
 
Betreuungszeiten an den kurzen Schultagen: 
 
   Montags  11.50   bis   17.30 Uhr 
   Mittwochs  11.50  bis  17.30 Uhr und 
   Freitags  12.40   bis   16.30 Uhr. 
 
 
Warmes Mittagessen 
Für das warme Mittagessen ist die Kantine der Schule zuständig, die Kinder bekommen das Essen 
wie gewohnt am Ende des Vormittagsunterrichts. Die Anmeldung erfolgt direkt bei „Il Cielo“ 
(www.ilcielo.de/schule_europ_muenchen.htm) Tel.: 08153-889489. 
 
Hausaufgabenbetreuung: 
Während der Betreuungszeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben unter Aufsicht 
der Betreuer zu erledigen. Es wird allerdings nur Hausaufgabenbetreuung und keine Nachhilfe 
geleistet! 
 
Shuttlebus 
Die Anmeldung und die Platzvergabe für den Shuttlebus erfolgt direkt bei der Elternvereinigung. 
 
Nebenschulaktivitäten: 
Eine Teilnahme an Nebenschulaktivitäten ist aus organisatorischen Gründen nur  möglich, 
wenn sie direkt im Anschluss an den Schulunterricht  stattfinden und das Kind Montag und  
Mittwoch bis spätestens 13:10 h in die Nachmittagsbetreuung kommt. 
Die Aufsichtspflicht der Garderie Schule beginnt erst bei Meldung des Kindes bei dem/der 
zuständigen Betreuer/in.  

 
Abwesenheit: 
Bei Abwesenheit ist die jeweilige Gruppe vor Beginn der Abwesenheit zuverlässig zu informie-
ren.  
 
Ferienbetreuung: 

 
Diplom-Sozialpädagogin 
Manuela Franke 
 
Diplom -Sozialpädagogin 
Cilly Kalmanowicz 
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Im Schuljahr werden folgende Ferienbetreuungen für die Kinder der Garderie/After School Club 
angeboten: 
 
Herbst 1 Woche, Winter 1 Woche, Ostern 2 Wochen, Pfingsten 1 Woche. 
 
Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise buchbar. Die Betreuungszeiten sind täglich von 8.00 bis 
17.00 Uhr. Die Einladung zur Ferienbetreuung wird mit Programm und Anmeldeformular einige 
Wochen vor den jeweiligen Ferien herausgegeben. Bei zu geringer Teilnehmerzahl findet die 
Ferienbetreuung nicht statt. Die Mindestzahl sind 12 Kinder. 
 
Die 4 wöchige Sommerferienfreizeit ist eine Veranstaltung des Europäischen Patentamts und 
wird nur den Kindern der Mitarbeiter des Europäischen Patentamts angeboten. Sie können die 
Details dem Intranet des EPO entnehmen. 
 
Anmeldung:  
Voraussetzung für einen Betreuungsplatz ist die Mitgliedschaft der Eltern in der Elternvereinigung 
(siehe Anmeldung im Dienstleistungsverzeichnis). 
 
Aus Gründen der Verbindlichkeit wird im Juli bereits die erste Monatsgebühr (non refundable) im 
Voraus fällig und eingezogen, die dann im September verrechnet wird. Hinzu kommt eine 
einmalige handling fee (non refundable) pro Kind und Schuljahr von 10,00 €, die für die 
Elternvereinigung erhoben wird. 
 
 
Kosten: 
Der Preis regelt sich nach den gebuchten Betreuungstagen: 
 

Montag     110,00 € 
Mittwoch     110,00 € 
Freitag       80,00 € 

 
Die Kalkulation von R.U.F. wird der Elternvereinigung vorgelegt. 
 
Alle Preise beziehen sich auf eine monatliche Gebühr und werden über 10 Monate, also vom 
September bis einschließlich Juni berechnet. Die Gebühren werden jeweils am Monatsanfang von 
R.U.F. eingezogen. 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Leistungen grundsätzlich nach Buchung und nicht nach Nutzung 
abgerechnet werden. Deshalb erfolgt bei Krankheit o.ä. keine Rückerstattung von Gebühren. 
 
Nachfolgeanmeldung: 
Eine Nachfolgeanmeldung liegt vor, wenn Ihr Kind bereits im Vorjahr in der Garderie-Schule 
betreut wurde. 
 
Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule gilt nicht als Nachfolgeanmeldung. 
 
Die Eltern mit Anspruch auf einen Nachfolgeplatz erhalten ein Vertragsformular zugeschickt, das 
ausgefüllt und unterschrieben an R.U.F., Rund um die Familie, Englschalkingerstr. 140, 81925 
München einzureichen ist.  
 
Die nicht in Anspruch genommenen Plätze werden danach an neu angemeldete Kinder vergeben. 
 
Platzvergabe für frei gewordene Plätze: 
Die Platzvergabe bei Neuanmeldungen liegt in den Händen von R.U.F. unter Mitspracherecht der 
Elternvereinigung und erfolgt nach einem Punktesystem. 
 
 
 Allein erziehende Eltern 
  80 - 100% arbeitend        60 Punkte 



 

 

 

  60 -   80% arbeitend        40 Punkte 
  50%          arbeitend        30 Punkte 

 




 2 Elternteile 
 180 - 200% arbeitend        50 Punkte 
 160 - 180% arbeitend        30 Punkte 
 150%          arbeitend        20 Punkte 




 Kinder der 1. u. 2. Klasse, die alle 3 Tage (Mo-Mi-Fr) gebucht werden 50  Punkte 
 Kinder der 3. u. 4. Klasse, die 2 Tage (Mi+Fr) gebucht werden  50 Punkte 
 Kinder, die an 2 Tagen gebucht werden (Mo+Mi od. Mo+Fr.)   20 Punkte 
 Kinder, die an 1 Tag gebucht werden (Mo oder Mi oder Fr)   10 Punkte 
 Kinder, die vorher in der Nachmittagsbetreuung Garderie-Kiga waren 10 Punkte 
 Kinder, die gleichzeitig  Geschwister in der Nachmittagsbetreuung haben 10 Punkte 

       
 
Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. 
 
 
Der Arbeitsnachweis über den Arbeitsumfang der Eltern wird mit dem Vertrag an  R.U.F. 
geschickt, bzw. muss spätestens bis zum Schuljahresbeginn vorliegen. 
 
 
Kündigung eines Garderie-Schule-/ After School Club-Platzes 
Ein Platz ist für das ganze Schuljahr (10 Monate) zu buchen und kann während des Jahres mit 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten nur aus folgenden Gründen gekündigt werden:  

 
 Wegzug 
 längere Erkrankung des Kindes (mit ärztlichem Attest) 
 Arbeitsverlust der Eltern (mit Nachweis) 
 Schulwechsel 
 wenn der Platz nachbesetzt werden kann 

 
Die Elternvereinigung kann im Zweifelsfall schlichten. 
 
 
Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Ihr R.U.F.-Team 
 
M. Franke      C. Kalmanowicz 
 

 


